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Nur die Allgemeinen Bedingungen (AHVB) und die Ergänzenden Bedingungen (EHVB) zusammen beschreiben den Umfang und die
Voraussetzungen des Versicherungsschutzes.
Die Allgemeinen Bedingungen gelten in jedem Fall, die Ergänzenden Bedingungen nur so weit, als sie im jeweiligen Versicherungs-
vertrag vereinbart sind. Die Allgemeinen Bedingungen allein bieten keinen Versicherungsschutz, sondern nur gemeinsam mit den
Ergänzenden Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen (z.B. Versicherungsnehmer, Wohnungsinhaber, Lebensgefährte) gilt die gewählte Bezeichnung
für beide Geschlechter.
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Anhang

Die in den Allgemeinen und Ergänzenden Bedingungen zitierten Bestimmungen des VersVG sind im Anhang abgedruckt.

*) Bei den im Bedingungstext vorhandenen Hinweisen auf Bedingungsstellen heißt es unter Weglassen der Jahreszahl einfach AHVB oder
EHVB.

Allgemeine und Ergänzende Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(AHVB 2019 und EHVB 2019*)) der Allianz Elementar Vers. AG
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Artikel 1
Was gilt als Versicherungsfall und was ist versichert?

1. Versicherungsfall

1.1 Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das dem jeweils
versicherten Risiko entspringt und aus welchem dem Ver-
sicherungsnehmer (oder den allenfalls mitversicherten
Personen) Schadenersatzverpflichtungen (Art. 1, Pkt. 2)
erwachsen oder erwachsen könnten.

1.2 Serienschaden

Mehrere auf derselben Ursache beruhende Schadenereig-
nisse gelten als ein Versicherungsfall. Ferner gelten als
ein Versicherungsfall Schadenereignisse, die auf gleichar-
tigen, in zeitlichem Zusammenhang stehenden Ursachen
beruhen, wenn zwischen diesen Ursachen ein rechtlicher,
wirtschaftlicher oder technischer Zusammenhang besteht.

2. Versicherungsschutz

2.1 Im Versicherungsfall übernimmt der Versicherer

2.1.1 die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtungen, die
dem Versicherungsnehmer wegen eines Personen-
schadens, eines Sachschadens oder eines Vermö-
gensschadens, der auf einen versicherten Personen-
oder Sachschaden zurückzuführen ist, aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts (in der Folge kurz "Schadenersatzverpflich-
tungen" genannt) erwachsen;

2.1.2 die Kosten der Feststellung und der Abwehr einer
von einem Dritten behaupteten Schadenersatzver-
pflichtung im Rahmen des Art. 3, Pkt. 5 (Rettungs-
kosten, Kosten, Zinsen).

2.2 Schadenersatzverpflichtungen aus Verlust oder Abhan-
denkommen körperlicher Sachen sind nur aufgrund be-
sonderer Vereinbarung versichert. In derartigen Fällen fin-
den die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

2.3 Personenschäden sind die Tötung, Körperverletzung oder
Gesundheitsschädigung von Menschen. Sachschäden
sind die Beschädigung oder die Vernichtung von körperli-
chen Sachen.

Verlust, Veränderung oder Nichtverfügbarkeit von Daten
auf elektronischen Speichermedien gelten nicht als Sach-
schaden.

Artikel 2
Wann gilt die Versicherung?
(Zeitlicher Geltungsbereich)

1. Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle, die wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes (Laufzeit des
Versicherungsvertrages unter Beachtung der §§ 38 und 39
VersVG) eingetreten sind.

Versicherungsfälle, die zwar während der Wirksamkeit des Ver-
sicherungsschutzes eingetreten sind, deren Ursache jedoch in
die Zeit vor Abschluss des Versicherungsvertrages fällt, sind
nur gedeckt, wenn dem Versicherungsnehmer oder dem Versi-
cherten bis zum Abschluss des Versicherungsvertrages von der
Ursache, die zu dem Versicherungsfall geführt hat, nichts be-
kannt war.

2. Ein Serienschaden gilt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem
das erste Schadenereignis der Serie eingetreten ist, wobei der
zum Zeitpunkt des ersten Schadenereignisses vereinbarte Um-
fang des Versicherungsschutzes maßgebend ist. Auch wenn
der Versicherer das Versicherungsverhältnis nach Eintritt des

Versicherungsfalles im Schadenfall kündigt (siehe § 158
VersVG im Anhang) oder bei Risikowegfall, besteht nicht nur
für die während der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes,
sondern auch für die nach Beendigung des Vertrages eintreten-
den Versicherungsfälle einer Serie Versicherungsschutz.

Ist das erste Schadenereignis einer Serie vor Abschluss des
Versicherungsvertrages eingetreten und war dem Versiche-
rungsnehmer oder Versicherten vom Eintritt des Serienscha-
dens nichts bekannt, dann gilt der Serienschaden mit dem
ersten in die Wirksamkeit des Versicherungsschutzes fallenden
Schadenereignis als eingetreten, sofern hierfür nicht anderweitig
Versicherungsschutz besteht.

Ist das erste Schadenereignis einer Serie während einer Unter-
brechung des Versicherungsschutzes eingetreten und war dem
Versicherungsnehmer oder Versicherten vom Eintritt des Seri-
enschadens nichts bekannt, dann gilt der Serienschaden mit
dem ersten in den Wiederbeginn des Versicherungsschutzes
fallenden Schadenereignis als eingetreten.

3. Bei einem Personenschaden gilt im Zweifel der Versicherungs-
fall mit der ersten Feststellung der Gesundheitsschädigung
durch einen Arzt als eingetreten.

4. In den spezifischen Regelungen für Sachschäden durch Um-
weltstörung und nichtgewerbsmäßige Fremdenbeherbergung
sind abweichende Bestimmungen festgelegt.

Artikel 3
Bis zu welcher Höhe und bis zu welchem Umfang leistet der
Versicherer?

1. Die Versicherungssumme stellt die Höchstleistung des Versi-
cherers für einen Versicherungsfall dar, und zwar auch dann,
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere schadener-
satzpflichtige Personen erstreckt oder mehrere Versicherungen
für denselben Haushalt bei einem oder mehreren Versicherern
abgeschlossen sind.

Ist eine Pauschalversicherungssumme vereinbart, so gilt diese
für Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden,
die auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zu-
rückzuführen sind, zusammen.

2. Der Versicherer leistet für die innerhalb eines Versicherungsjah-
res eingetretenen Versicherungsfälle höchstens das Dreifache
der jeweils maßgebenden Versicherungssumme.

3. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die der Versi-
cherungsnehmer kraft Gesetzes oder gerichtlicher Anordnung
zur Deckung einer Schadenersatzverpflichtung vorzunehmen
hat, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an
der Ersatzleistung.

4. Hat der Versicherungsnehmer Rentenzahlungen zu leisten und
übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem-
selben Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages
zum Kapitalwert der Rente erstattet. Der Kapitalwert der Rente
wird zu diesem Zweck aufgrund der im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles bestehende Sterbetafel für Österreich der Bun-
desanstalt Statistik Austria (http://www.statistik.at) und eines
Zinsfußes von jährlich 3% ermittelt.

5. Rettungskosten; Kosten; Zinsen

5.1 Die Versicherung umfasst den Ersatz von Rettungskosten.

5.2 Die Versicherung umfasst ferner die den Umständen nach
gebotenen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
der Feststellung und Abwehr einer von einem Dritten

Allgemeine und Ergänzende Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(AHVB 2019 und EHVB 2019) der Allianz Elementar Vers. AG
Allgemeine Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherungen (AHVB)
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behaupteten Schadenersatzpflicht, und zwar auch dann,
wenn sich der Anspruch als unberechtigt erweist.

5.3 Die Versicherung umfasst weiters die Kosten der über
Weisung des Versicherers (siehe Art. 5, Pkt. 1.4) geführ-
ten Verteidigung in einem Straf- oder Disziplinarverfahren.

Kosten gemäß diesem Punkt und Zinsen werden auf die
Versicherungssumme angerechnet.

6. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Scha-
denersatzanspruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich am Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert
und der Versicherer mittels eingeschriebenen Briefes die Erklä-
rung abgibt, seinen vertragsmäßigen Anteil an Entschädigung,
Kosten und Zinsen zur Befriedigung des Geschädigten zur
Verfügung zu halten, hat der Versicherer für den von der
erwähnten Erklärung an entstehenden Mehraufwand an Haupt-
sache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

Artikel 4
Was ist nicht versichert? (Risikoausschlüsse)

1. Unter die Versicherung gemäß Art. 1 fallen insbesondere nicht

1.1 Ansprüche aus Gewährleistung für Mängel;

1.2 die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der
Erfüllung tretende Ersatzleistung;

1.3 Ansprüche, soweit sie aufgrund eines Vertrages oder ei-
ner besonderen Zusage über den Umfang der gesetzli-
chen Schadenersatzpflicht hinausgehen.

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen der Personen, die den Schaden, für den sie von
einem Dritten verantwortlich gemacht werden, rechtswidrig und
vorsätzlich herbeigeführt haben. Dem Vorsatz wird gleichge-
halten

2.1 eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der Scha-
denseintritt mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden muss-
te, jedoch in Kauf genommen wurde (z.B. im Hinblick auf
die Wahl einer kosten- oder zeitsparenden Arbeitsweise);

2.2 die Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von
hergestellten oder gelieferten Waren oder geleisteten Ar-
beiten.

3. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang
mit Auswirkungen der Atomenergie stehen, insbesondere mit

3.1 Reaktionen spaltbarer oder verschmelzbarer Kernbrenn-
stoffe;

3.2 der Strahlung radioaktiver Stoffe sowie der Einwirkung
von Strahlen, die durch Beschleunigung geladener Teil-
chen erzeugt werden;

3.3 der Verseuchung durch radioaktive Stoffe.

4. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden, die der Versicherungsnehmer oder
die für ihn handelnden Personen verursachen durch Haltung,
Innehabung oder Verwendung von

4.1 Luftfahrzeugen und Luftfahrtgeräten;

4.2 Flug- und Landungsplätzen, sowie Einrichtungen und Ge-
räten auf diesen;

4.3 Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die nach ihrer Bauart
und Ausrüstung oder ihrer Verwendung im Rahmen des
versicherten Risikos ein behördliches Kennzeichen tragen
müssen oder tatsächlich tragen. Dieser Ausschluss be-
zieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von Kraftfahr-
zeugen als ortsgebundene Kraftquelle.

Die Begriffe Luftfahrzeug und Luftfahrtgeräte sind im Sin-
ne des Luftfahrtgesetzes (BGBl. Nr. 253/1957), die Begrif-
fe Kraftfahrzeug, Anhänger und behördliche Kennzeichen
im Sinne des Kraftfahrgesetzes (BGBl. Nr. 267/1967, bei-
de in der jeweils geltenden Fassung), auszulegen.

5. Es besteht kein Versicherungsschutz aus Schäden, die zuge-
fügt werden

5.1 dem Versicherungsnehmer (den Versicherungsnehmern)
selbst;

5.2 den im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen
des Versicherungsnehmers (als Angehörige gelten der
Ehegatte, der eingetragene Partner, der verschieden- oder
gleichgeschlechtliche Lebensgefährte, Verwandte in gera-
der aufsteigender und absteigender Linie, Schwieger-, Ad-
optiv- und Stiefeltern, im gemeinsamen Haushalt lebende
Geschwister);

Bei geschäftsunfähigen oder beschränkt geschäftsfähigen Per-
sonen werden deren gesetzliche Vertreter und Angehörige dem
Versicherungsnehmer und seinen Angehörigen gleichgehalten.

6. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden, die durch Veränderung am Erbgut
von Menschen, Tieren oder Pflanzen entstehen. Kein Versiche-
rungsschutz besteht auch für alle ursächlichen Schäden im
Zusammenhang mit dem Klonen aller Art und allen verbunde-
nen Tätigkeiten.

7. Der Versicherer leistet keinen Versicherungsschutz für Scha-
denersatzverpflichtungen wegen Schäden aller Art, die in ur-
sächlichem Zusammenhang mit

- Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Ereignissen jeder
Art,

- Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen Eingriffen von
hoher Hand,

- Streiks, Aussperrungen, Arbeitsunruhen, Aufruhr und
sonstigen bürgerlichen Unruhen,

- Gewalthandlungen von politischen und terroristischen Or-
ganisationen,

- Gewalthandlungen anlässlich öffentlicher Versammlungen,
Kundgebungen und Aufmärschen sowie Gewalthandlun-
gen anlässlich von Streiks und Aussperrungen,

- terroristischen Akten jeder Art

stehen.

Es ist unerheblich, ob diese Akte, Gewaltanwendungen bzw.
Handlungen durch Gruppen von Personen oder von Einzelper-
sonen oder ob diese Akte, Gewaltanwendungen bzw. Handlun-
gen im Auftrag von oder in Verbindung mit (einer) Organisa-
tion(-en) oder (einer) Regierung (-en), sei es auf Grund politi-
scher, religiöser, ideologischer oder ähnlichen Absichten, aus-
geübt oder angedroht werden.

8. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen wegen Schäden, die an den vom Versicherungs-
nehmer (oder in seinem Auftrag oder seine Rechnung von
Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Montage liegen-
den Ursache entstehen.
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9. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen wegen Schäden an

9.1 Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die für ihn
handelnden Personen entliehen, gemietet, geleast oder
gepachtet haben;

9.2 Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die für ihn
handelnden Personen in Verwahrung genommen haben,
wobei dies auch im Zuge der Verwahrung als Nebenver-
pflichtung gilt (z.B. Übergabe einer Sache zu Reparatur
und/ oder Servicearbeiten);

9.3 Sachen, die dem Versicherungsnehmer oder den für ihn
handelnden Personen im Rahmen von bloßen Gefällig-
keitsverhältnissen überlassen wurden;

9.4 beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer Benützung,
Beförderung, Bearbeitung oder einer sonstigen Tätigkeit
an oder mit ihnen entstehen;

9.5 jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittelbar
Gegenstand der Bearbeitung, Benützung oder einer sons-
tigen Tätigkeit sind.

10. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden an Sachen in ursächlichem Zusam-
menhang mit allmählicher Emission oder allmählicher Einwir-
kung von Temperatur, Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten, Feuch-
tigkeit oder nichtatmosphärischen Niederschlägen (wie Rauch,
Ruß, Staub usw.).

11. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden an Sachen durch Überflutungen aus
stehenden und fließenden Gewässern, die durch solche Anla-
gen, Maßnahmen und Einbringungen des Versicherungsneh-
mers verursacht werden, für die eine Bewilligung nach dem
Wasserrechtsgesetz (BGBl. Nr. 215/1959 in der jeweils gelten-
den Fassung) erforderlich ist. Ebenso wenig erstreckt sich die
Versicherung auf derartige Schadenersatzverpflichtungen, die
daraus entstehen, dass der Versicherungsnehmer an der Her-
stellung, Lieferung, Wartung oder Reparatur solcher Anlagen
unmittelbar mitwirkt.

12. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang
mit Auswirkungen elektromagnetischer Felder stehen.

13. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang
mit Asbest, asbesthaltigen Substanzen und/oder asbesthaltigen
Erzeugnissen stehen.

14. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen aus Schäden aus der Lagerung, Herstellung und/o-
der Verwendung von Explosivkörpern aller Art. Dieser Aus-
schluss gilt auch für Feuerwerkskörper.

Ausgenommen davon sind lediglich die Lagerung und/oder Ver-
wendung von Feuerwerkskörpern der Klassen 1 und 2 nach
dem österreichischen Pyrotechnikgesetz in der jeweils gültigen
Fassung zur üblichen privaten Verwendung in Haushaltsmen-
gen bis zu einer maximalen Versicherungssumme von
EUR 1.500.000,00 im Rahmen der Pauschalversicherungssum-
me.

15. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzver-
pflichtungen wegen Persönlichkeits- oder Namensrechtsverlet-
zungen.

16. Versicherungsschutz ist nicht gegeben, wenn die Schadener-
mittlung und -regulierung oder die Erfüllung sonstiger Pflichten
des Versicherers durch Staatsgewalt, Dritte oder den Versiche-
rungsnehmer verhindert wird.

Artikel 5
Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles zu beach-
ten? (Obliegenheiten)
Wozu ist der Versicherer bevollmächtigt?

1. Obliegenheiten

Als Obliegenheiten werden bestimmt:

1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer
die Angaben gemäß Art. 8, Pkt. 3 auf Anfrage wahrheits-
gemäß mitzuteilen.

1.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, besondere ge-
fahrdrohende Umstände, deren Beseitigung der Versiche-
rer billigerweise verlangen konnte und verlangt hatte, in-
nerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Ein Um-
stand, welcher schon zu einem Schaden geführt hat, gilt
im Zweifel als besonders gefahrdrohend.

1.3 Der Versicherungsnehmer hat alles ihm Zumutbare zu
tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des Versiche-
rungsfalles aufzuklären und den entstandenen Schaden
gering zu halten.

1.4 Er hat den Versicherer umfassend und unverzüglich, spä-
testens innerhalb einer Woche ab Kenntnis, und zwar in
geschriebener Form zu informieren.

Insbesondere sind anzuzeigen:

1.4.1 der Versicherungsfall;

1.4.2 die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung;

1.4.3 die Zustellung einer Strafverfügung sowie die Einlei-
tung eines Straf-, Verwaltungsstraf- oder Disziplinar-
verfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder
den Versicherten;

1.4.4 alle Maßnahmen Dritter zur gerichtlichen Durchset-
zung von Schadenersatzforderungen.

1.5 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei der
Feststellung und Erledigung oder Abwehr des Schadens
zu unterstützen.

1.5.1 Der Versicherungsnehmer hat den vom Versicherer
bestellten Anwalt (Verteidiger, Rechtsbeistand) zu
bevollmächtigen, ihm alle von ihm benötigten Infor-
mationen zu geben und ihm die Prozessführung zu
überlassen;

1.5.2 Ist dem Versicherungsnehmer die rechtzeitige Einho-
lung der Weisungen des Versicherers nicht möglich,
so hat der Versicherungsnehmer aus eigenem inner-
halb der vorgeschriebenen Frist alle gebotenen Pro-
zesshandlungen (auch Einspruch gegen eine Straf-
verfügung) vorzunehmen;

1.5.3 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers einen Scha-
denersatzanspruch ganz oder zum Teil anzuerken-
nen - es sei denn, der Versicherungsnehmer konnte
die Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit
verweigern - oder zu vergleichen.

Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer eine dieser
Obliegenheiten verletzt, wird Leistungsfreiheit vereinbart.
Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungs-
freiheit sind gesetzlich geregelt (siehe § 6 VersVG im
Anhang).
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2. Vollmacht des Versicherers

Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen seiner Verpflich-
tung zur Leistung alle ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärun-
gen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Artikel 6
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfän-
det werden?

Der Versicherungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung
ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers weder abgetreten
noch verpfändet werden.

Artikel 7
Wem steht die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag zu, wer hat die Pflichten aus dem Versicherungsvertrag zu
erfüllen?
(Rechtsstellung der am Vertrag beteiligten Personen)

Soweit die Versicherung neben Schadenersatzverpflichtungen des
Versicherungsnehmers selbst auch Schadenersatzverpflichtungen an-
derer Personen umfasst, sind alle in dem Versicherungsvertrag be-
züglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch
auf diese Personen sinngemäß anzuwenden; sie sind neben dem
Versicherungsnehmer im gleichen Umfang wie dieser für die Erfül-
lung der Obliegenheiten verantwortlich.

Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu.

Artikel 8
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu be-
zahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz?

1. Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag
nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum
eines Jahres.

2. Prämie, Beginn des Versicherungsschutzes

2.1 Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Gebüh-
ren und Versicherungssteuer ist vom Versicherungsneh-
mer innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des
Versicherungsvertrages (Zugang der Versicherungsurkun-
de oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und
nach der Aufforderung zur Prämienzahlung zu bezahlen
(Einlösen der Versicherungsurkunde).

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten
Versicherungsbeginn, jedoch nur unter der Vorausset-
zung, dass der Versicherungsnehmer die erste oder ein-
malige Prämie einschließlich Gebühren und Versiche-
rungssteuern rechtzeitig, das heißt innerhalb von 14 Ta-
gen, oder ohne schuldhaften Verzug zahlt.

2.2 Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versiche-
rungssteuer sind zum vereinbarten, in der Versicherungs-
urkunde angeführten Hauptfälligkeitstermin, wenn Teilzah-
lung vereinbart ist, zu den jeweils vereinbarten Fälligkeits-
terminen zu bezahlen.

2.3 Bestimmte Leistungen sind von der Prämie nicht umfasst.
Für diese durch den Versicherungsnehmer veranlassten
Mehraufwendungen verrechnet der Versicherer angemes-
sene Gebühren. Die betroffenen Leistungen und die Höhe
der Gebühren können beim Versicherer erfragt, der Ho-
mepage www.allianz.at bzw. den Vertragsunterlagen ent-
nommen werden. Diese Gebühren sind wertgesichert und
verändern sich ab Beginn eines Kalenderjahres in demsel-
ben Ausmaß, in dem sich der von der Statistik Austria
monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2000 oder

ein von Amts wegen an seine Stelle tretender Index ver-
ändert hat. Der für den Versicherungsnehmer maßgebli-
che Ausgangswert kann den Vertragsunterlagen entnom-
men werden. Der Versicherer ist dessen unbeschadet
berechtigt, geringere als die sich nach dieser Indexklausel
ergebenden Gebühren zu verlangen, ohne dass dadurch
das Recht verloren geht, für die Zukunft wieder die index-
konformen Gebühren zu verlangen.

2.4 Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versiche-
rers führen.

Die Voraussetzungen und Begrenzungen für unsere Leis-
tungsfreiheit sowie sonstige Rechtsfolgen eines Zahlungs-
verzuges sind in den §§ 38, 39, 39a und 91 VersVG
(siehe Anhang) geregelt.

2.5 Wird der Versicherungsvertrag während der Versiche-
rungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt
uns die Prämie für die bis dahin verstrichene Vertragslauf-
zeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen
(siehe § 40 Satz 1 VersVG im Anhang).

Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertrags-
zeit wegen Wegfalls des Interesses, gebührt uns die Prä-
mie, die wir hätten erheben können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in
welchem wir von dem Wegfall des Interesses Kenntnis
erlangen (siehe § 68 Abs. 2 VersVG im Anhang).

2.6 Der Versicherer hat mit Beginn des Versicherungsjahres
Anspruch auf die gesamte Jahresprämie. Die Vereinba-
rung einer unterjährigen Zahlungsweise (monatlich, viertel
oder halbjährlich) ist eine Stundung, bei deren Nichtein-
haltung der Versicherer zur Einforderung der Jahresprä-
mie berechtigt ist.

3. Prämienberechnung

3.1 Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Versi-
cherungsvertrages alle ihm bekannten Umstände, die für
die Übernahme der Gefahr erheblich sind, wahrheitsge-
mäß und vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach wel-
chem der Versicherer ausdrücklich und in geschriebener
Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuld-
hafter Verletzung dieser Pflichten kann der Versicherer
gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen der
§§ 16 bis 21 Versicherungsvertragsgesetz vom Vertrag
zurücktreten und von der Verpflichtung zur Leistung frei
werden. Unsere Rechte, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt un-
berührt (siehe § 22 VersVG im Anhang).

3.2 Die Prämie wird aufgrund der risikorelevanten Angaben im
Versicherungsantrag (z.B. Art des zu versichernden Risi-
kos oder zahlenmäßiger Angaben) berechnet und wird die
Bemessung eine den Verhältnissen entsprechende Größe
zugrunde gelegt.

3.3 Einblicksrecht des Versicherers; Folgen unrichtiger Anga-
ben

Der Versicherer hat das Recht, die Angaben des Versi-
cherungsnehmers nach zu prüfen. Der Versicherungsneh-
mer hat zu diesem Zweck alle risikorelevanten Angaben
auf Anfrage des Versicherers wahrheitsgemäß mitzuteilen
und Einblick in sämtliche maßgebenden Unterlagen zu
gewähren.

Hat der Versicherungsnehmer unrichtige Angaben ge-
macht, stellt dies eine Obliegenheitsverletzung dar (siehe
Art. 5, Pkt. 1.1).
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Artikel 9
Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?
Wer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles kündigen?
Was gilt bei Wegfall des versicherten Risikos?

1. Vertragsdauer

Der Vertrag gilt zunächst für die in der Versicherungsurkunde
festgesetzte Dauer. Beträgt die vereinbarte Vertragslaufzeit min-
destens ein Jahr, verlängert sich der Versicherungsvertrag je-
weils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf
gekündigt wird. Für die Erklärung dieser Kündigung steht die
gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimm-
ten Frist von drei Monaten, zur Verfügung.

Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht zum Betrieb
eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Ver-
braucherverträge), wird der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer vor Beginn der Kündigungsfrist auf die Rechtsfolge der
Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung hinweisen.

Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr, endet der
Vertrag ohne Kündigung.

2. Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Für die Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles gilt
§ 158 VersVG (siehe Anhang).

3. Risikowegfall

Fällt ein versichertes Risiko vollständig und dauernd weg, so
erlischt die Versicherung bezüglich dieses Risikos. Die Ein-
schränkung der behördlichen Zulassung bewirkt die Einschrän-
kung des Versicherungsvertrages auf den verbleibenden Um-
fang.

4. Dem Versicherer gebührt jeweils die Prämie für die bis zur
Vertragsauflösung verstrichene Vertragslaufzeit bzw. bei Risiko-
wegfall (vgl. Pkt. 3) die Prämie, die der Versicherer hätte erhe-
ben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom Weg-
fall des Risikos Kenntnis erlangt hat (siehe § 68 Abs. 2 VersVG
im Anhang).

5. Eine Kündigung oder ein Risikowegfall nach Pkt. 3 schließt die
Anwendung der Bestimmungen des Art. 8, Pkt. 3 nicht aus.

Artikel 10
Unter welchen Voraussetzungen können die Bedingungen mit
Wirksamkeit auf bereits bestehende Verträge geändert werden?

Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine Ände-
rung der Bedingungen vorzuschlagen.

Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer in geschriebener Form
mitzuteilen und gilt als genehmigt, sofern der Versicherungsnehmer
nicht binnen zweier Monate ab Zugang der Mitteilung über die Ände-
rung in geschriebener Form widerspricht.

In der Mitteilung über die vorgeschlagene Änderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf das Widerspruchsrecht, die
zweimonatige Widerspruchsfrist und die Rechtsfolgen eines unterlas-
senen Widerspruchs besonders hinzuweisen.

Die Änderung der Bedingungen wird mit dem in der Mitteilung ge-
nannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit Ablauf der Wider-
spruchsfrist.

Artikel 11
Wo und wann können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
gerichtlich geltend gemacht werden?
(Gerichtsstand und anwendbares Recht)

Es gilt österreichisches Recht.

Für die aus diesem Versicherungsverhältnis entstehenden Rechtss-
treitigkeiten ist jeder gesetzlich zulässige Gerichtsstand innerhalb des
Staatsgebietes von Österreich zuständig.

Artikel 12
Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit einzelner Bestimmungen

Sollten gegenwärtige oder künftige Bestimmungen ganz oder teilwei-
se nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre
Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit verlieren, so bleiben die
übrigen Vertragsbestimmungen hievon unberührt. Die Vertragspartner
sind in einem solchen Fall verpflichtet, die nicht rechtswirksame oder
undurchführbare Bestimmung durch eine neue zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der nicht rechtswirksamen oder undurchführ-
baren Bestimmung am nächsten kommt. Das gleiche gilt, wenn eine
ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Artikel 13
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?

1. Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungs-
nehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erfor-
derlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit geson-
derter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form
wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen,
aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. Telefax
oder E-Mail).

Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Origi-
nal der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Erklären-
den zugehen muss.

Die Formerfordernisse für Rücktrittserklärungen des Versiche-
rungsnehmers sind in der Belehrung über das jeweilige Rück-
trittsrecht zu finden und die dort angeführte Form ist für Rück-
trittserklärung maßgeblich.

2. Die qualifizierte elektronische Signatur gemäß § 4 Signatur- und
Vertrauensdienstegesetz ist der eigenhändigen Unterschrift
gleichgestellt.
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Artikel 14
Privat- und Sporthaftpflicht

Ziffer 1
Wo gilt die Versicherung (Örtlicher Geltungsbereich)?

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Staaten der
Erde und gilt in diesem Rahmen für österreichisches und aus-
ländisches Recht.

2. In Ergänzung zu Art. 4 fallen nicht unter die Versicherung

2.1 Ansprüche aus Arbeitgeberhaftungen (wie zum Beispiel
employer's liability, worker's compensation und ähnliche
arbeitsrechtliche Bestimmungen und Einrichtungen);

2.2 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter (wie zum
Beispiel punitive oder exemplary damages).

Ziffer 2
Welche Gefahren sind versichert?

1. Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenersatzverpflichtun-
gen des Versicherungsnehmers als Privatperson aus den Ge-
fahren des täglichen Lebens mit Ausnahme der Gefahr der
betrieblichen, beruflichen oder gewerbsmäßigen Tätigkeit, ins-
besondere

1.1 als Wohnungsinhaber (nicht aber als Haus- und/oder
Grundbesitzer) und als Arbeitgeber von Hauspersonal;

1.2 aus der Fremdenbeherbergung, sofern keine behördliche
Gewerbeberechtigung erforderlich ist;

1.3 aus der Innehabung und dem Betrieb einer Rundfunk- und
Fernsehempfangsanlage;

1.4 aus der Haltung und Verwendung von (E)Fahrrädern, Pe-
delecs, Segways und (E)Scootern, ausgenommen elek-
trisch angetriebene Fahrräder, Pedelecs, Scooter und
Segways mit einer höchsten zulässigen Motorleistung von
mehr als 600 Watt und/oder einer Bauartgeschwindigkeit
von mehr als 25 km/h;

1.5 aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung und der Frei-
zeitausübung (ausgenommen die Jagd), inklusive eh-
renamtlicher Tätigkeiten;

1.6 aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, Stich- und Schuss-
waffen und aus deren Verwendung als Sportgerät und für
Zwecke der Selbstverteidigung;

1.7 aus der Haltung von in Österreich üblichen Tieren, sofern
diese artgerecht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
gehalten werden dürfen, ausgenommen Hunde, Pferde,
Wildtiere, giftige Tiere und sonstige genehmigungspflichti-
ge Tiere. Die Versicherung erstreckt sich auch auf die
Schadenersatzverpflichtung des jeweiligen Verwahrers,
Betreuers oder Verfügungsberechtigten.

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Scha-
denersatzverpflichtungen an zum Belegen zugeführten
Tieren;

1.8 Wasserfahrzeuge und Schiffsmodelle, ausschließlich je-
doch:

1.8.1 aus der gelegentlichen Verwendung, nicht jedoch
der Haltung von Elektro- und Segelbooten;

1.8.2 aus der Haltung und Verwendung von sonstigen
nicht motorisch angetriebenen Wasserfahrzeugen,
sowie von Schiffsmodellen bis zu einem Höchstge-
wicht von 15 kg.

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Schadener-
satzverpflichtungen des Eigentümers, des Halters
und der Personen, die mit dem Willen des Halters
bei der Verwendung tätig sind oder mit seinem Wil-
len mit dem Wasserfahrzeug befördert werden.

1.8.3 Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich nur
dann, wenn der Schiffsführer die zur Führung des
versicherten Wasserfahrzeuges behördlich vor-
geschriebene Berechtigung besitzt.

Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit verletzt, wird Leistungsfreiheit verein-
bart. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der
Leistungsfreiheit sind gesetzlich geregelt (siehe § 6
VersVG im Anhang).

1.8.4 Die Versicherung erstreckt sich auch auf Sachen,
welche die beförderten Personen an sich tragen
oder als Reisegepäck mit sich führen;

1.9 abweichend von Art. 4, Pkt. 4.1 aus der Haltung und Ver-
wendung von Flugmodellen und unbemannten Luftfahr-
zeugen (Drohnen), die nicht registrierungspflichtig sind,
nämlich:

1.9.1 der Klasse C0 bis zu einem Startgewicht von 250 g
entsprechen, weiters

1.9.2 ohne einem Sensor, der personenbezogene Daten
erfassen kann (zB. Kamera), ausgerüstet sind und

1.9.3 bei einem Aufprall auf einen Menschen eine kineti-
sche Energie von nicht mehr als 80 Joule übertra-
gen können.

1.10 aus der Haltung und Verwendung von Automodellen, so-
fern die erzielbare Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als
25 km/h beträgt.

1.11 aus der Durchführung von Umbauarbeiten im versicherten
Haushalt, wenn die Gesamtkosten des Bauvorhabens un-
ter Einrechnung etwaiger Eigenleistungen EUR 50.000,00
nicht überschreiten. Für solche Bauvorhaben sind Scha-
denersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als
Bauherr mitversichert, allerdings nur insofern als die ge-
setzlichen Bestimmungen (z.B. Baustellenkoordinationsge-
setz) eingehalten werden. Es besteht kein Versicherungs-
schutz für Schadenersatzverpflichtungen, welche in ur-
sächlichem Zusammenhang mit der Tätigkeit als Pla-
nungs- oder Baustellenkoordinator stehen oder standen.

1.12 abweichend von Art. 4, Pkt. 9.2 und 9.3 wegen Schäden
an beweglichen Sachen aus dem Titel der Verwahrung,
und zwar auch im Zuge der Verwahrung als Nebenver-
pflichtung bzw. im Rahmen der Überlassung aus bloßen
Gefälligkeitsverhältnissen.

Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge bleiben von diesem
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pau-
schalversicherungssumme EUR 100.000,00 davon.

Insoweit für vorstehende Schadenersatzverpflichtungen
anderweitig Versicherungsschutz besteht, geht dieser im
Schadenfall vor.

1.13 wegen Schäden

1.13.1 an solchen beweglichen Sachen, die entliehen,
gemietet oder üblicherweise für den privaten Ge-
brauch überlassen werden bzw. benutzt, befördert
oder einer sonstigen Tätigkeit verwendet werden,

Allgemeine und Ergänzende Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherung
(AHVB 2019 und EHVB 2019) der Allianz Elementar Vers. AG
Ergänzende Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversicherungen (EHVB)
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sofern keine Bearbeitung, Verarbeitung, Umarbei-
tung, Wartung oder Reparatur stattfindet (abwei-
chend von Art. 4, Pkt. 9.4).

Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge bleiben von die-
sem Versicherungsschutz ausgeschlossen.

1.13.2 an jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die
unmittelbarer Gegenstand der Benützung oder ei-
ner sonstigen Tätigkeit sind, allerdings nur inso-
fern, als an oder in ihnen keinerlei Bearbeitung,
Verarbeitung, Umarbeitung, Wartung oder Repara-
tur stattgefunden hat (abweichend von Art. 4,
Pkt. 9.5).

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen:

- Abnützung, Verschleißes und übermäßiger
Beanspruchung;

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel-
und Warmwasserbereitungsanlagen sowie
an Heizgeräten;

Die Versicherungssumme für diese Tätigkeitsschäden be-
trägt im Rahmen der Pauschalversicherungssumme
EUR 100.000,00 davon.

Der Versicherungsschutz gemäß Pkt. 1.13.1 und 1.13.2
gilt nur insoweit, als hiefür nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht.

1.14 abweichend von Art. 4, Pkt. 9.1 wegen der Beschädigung
von gemieteten Räumen sowie des darin befindlichen In-
ventars.

Dieser Versicherungsschutz gilt nur für Mietverhältnisse
mit einer Höchstdauer von 10 Monaten.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen:

- Abnützung, Verschleißes und übermäßiger Bean-
spruchung;

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Heizgeräten;

Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pau-
schalversicherungssumme EUR 100.000,00 davon.

Der Versicherungsschutz gemäß Pkt. 1.14 gilt nur inso-
weit, als hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz be-
steht.

1.15 die nicht berufliche Tätigkeit als Au pair oder Babysitter
des Versicherungsnehmers oder der im Art. 14, Ziffer 5,
Pkt. 1.1 und 1.2 versicherten Personen im Rahmen der
Pauschalversicherungssumme, sofern diese nicht mehr
minderjährig sind.

Ziffer 3
Wie ist der Versicherungsschutz bei Sachschäden durch Um-
weltstörung geregelt?

Für das Risiko gemäß Art 14, Ziffer 2 besteht Versicherungsschutz
für Schadenersatzverpflichtungen aus Sachschäden durch Umwelt-
störung - einschließlich des Schadens an Erdreich oder Gewässern -
nach Maßgabe der nachstehend angeführten Bedingungen. Ausge-
nommen vom Versicherungsschutz bleibt die Lagerung von Mineral-
ölprodukten in Tanks, insbesondere Heizöl in Tanks aller Art und/o-
der die Verwendung von Mineralölprodukten. Versicherungsschutz
besteht nur für die Lagerung und Verwendung von Heizöl für die
Beheizung einer Wohnung bis max. 50l.

1. Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von
Luft, Erdreich oder Gewässern durch Immissionen.

2. Versicherungsschutz für Sachschäden durch Umweltstörung -
einschließlich des Schadens an Erdreich oder Gewässern -
besteht, wenn die Umweltstörung durch einen einzelnen, plötz-
lich eingetretenen, unvorhergesehenen Vorfall ausgelöst wird,
welcher vom ordnungsgemäßen, störungsfreien Geschehen ab-
weicht.

Somit besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn
nur durch mehrere in der Wirkung gleichartige Vorfälle (wie
Verkleckern, Verdunsten) eine Umweltstörung, die bei einzelnen
Vorfällen dieser Art nicht eingetreten wäre, ausgelöst wird.

Art. 4, Pkt. 10 findet keine Anwendung.

3. Besondere Regelungen für den Versicherungsschutz gemäß
Pkt. 2

3.1 Versicherungsfall

3.1.1 Versicherungsfall ist abweichend von Art. 1, Pkt. 1
die erste nachprüfbare Feststellung einer Umweltstö-
rung, aus welcher dem Versicherungsnehmer Scha-
denersatzverpflichtungen erwachsen oder erwachsen
könnten.

3.1.2 Serienschaden

Abweichend von Art. 1, Pkt. 1.2 gilt die Feststellung
mehrerer durch denselben Vorfall ausgelöster Um-
weltstörungen als ein Versicherungsfall. Ferner gel-
ten als ein Versicherungsfall Feststellungen von Um-
weltstörungen, die durch gleichartige in zeitlichem
Zusammenhang stehende Vorfälle ausgelöst wer-
den, wenn zwischen diesen Vorfällen ein rechtlicher,
wirtschaftlicher oder technischer Zusammenhang be-
steht.

3.2 Örtlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht gemäß Art. 14, Ziffer 1.

3.3 Zeitlicher Geltungsbereich

Abweichend von Art. 2 erstreckt sich die Versicherung auf
eine Umweltstörung, die während der Wirksamkeit des
Versicherungsschutzes oder spätestens 2 Jahre danach
festgestellt wird (Pkt. 3.1). Der Vorfall muss sich während
der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes ereignen.

Eine Umweltstörung, die zwar während der Wirksamkeit
des Versicherungsschutzes festgestellt wird, die aber auf
einen Vorfall vor Abschluss des Versicherungsvertrages
zurückzuführen ist, ist nur dann versichert, wenn sich
dieser Vorfall innerhalb von zwei Jahren vor Abschluss
des Versicherungsvertrages ereignet hat und dem Versi-
cherungsnehmer oder dem Versicherten bis zum Ab-
schluss des Versicherungsvertrages der Vorfall oder die
Umweltstörung nicht bekannt war und auch nicht bekannt
sein konnte.

3.4 Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

3.4.1 die für ihn maßgeblichen einschlägigen Gesetze,
Verordnungen, behördlichen Vorschriften und Aufla-
gen, die einschlägigen Ö-Normen und die Richtlinien
des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes
einzuhalten;
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3.4.2 umweltgefährdende Anlagen und sonstige umweltge-
fährdende Einrichtungen fachmännisch zu warten
oder warten zu lassen. Notwendige Reparaturen und
Wartungsarbeiten sind unverzüglich auszuführen.

Mindestens alle fünf Jahre - sofern nicht gesetzlich
oder behördlich eine kürzere Frist vorgeschrieben ist
- müssen diese Anlagen und Einrichtungen durch
Fachleute überprüft werden. Diese Frist beginnt un-
geachtet des Beginnes des Versicherungsschutzes
mit Inbetriebnahme der Anlage oder deren letzter
Überprüfung.

Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer eine
dieser Obliegenheiten verletzt, wird Leistungsfreiheit
vereinbart. Die Voraussetzungen und Begrenzungen
der Leistungsfreiheit sind gesetzlich geregelt (siehe
§ 6 VersVG im Anhang).

3.5 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pau-
schalversicherungssumme EUR 100.000,00.

3.6 Selbstbehalt

Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers beträgt in
jedem Versicherungsfall 10% des Schadens, höchstens
EUR 200,00.

Ziffer 4
Welcher Versicherungsschutz besteht bei nichtgewerbsmäßiger
Fremdenbeherbergung?

1. Die Versicherung erstreckt sich abweichend von Art. 4, Pkt. 9.2
und 9.3 auch auf die Haftung des Versicherungsnehmers als
Verwahrer aus der Beschädigung von eingebrachten Sachen
der zur Beherbergung aufgenommenen Gäste. Als eingebracht
gelten Sachen, die dem Versicherungsnehmer oder einem sei-
ner Leute übergeben oder an einen von diesen angewiesenen
oder hierzu bestimmten Ort gebracht sind.

Die Versicherungssummen betragen im Rahmen der Pauschal-
versicherungssumme:

EUR 1.100,00 bei Verlust oder Abhandenkommen eingebrach-
ter Sachen von zur Beherbergung aufgenommenen Gästen,
davon jedoch höchstens EUR 550,00 für Kostbarkeiten, Geld,
Schecks und Wertpapiere, insgesamt jedoch nicht mehr als
EUR 11.000,00 für alle Versicherungsfälle innerhalb eines Ta-
ges.

2. Ausschluss vom Versicherungsschutz

Die Ausdehnung des Versicherungsschutzes gemäß Art. 14,
Ziffer 4, Pkt. 1 erstreckt sich nicht auf

2.1 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge aller Art;

2.2 Ansprüche aus Schäden an den eingebrachten Sachen
bei oder infolge einer über den Rahmen der Beförderung
hinausgehenden Tätigkeit an oder mit ihnen durch den
Versicherungsnehmer oder seine Leute;

3. Die Versicherung erstreckt sich abweichend von Art. 1, Pkt. 2.1
auch auf Schadenersatzverpflichtungen aus reinen Vermögens-
schäden bis zu einer Versicherungssumme von EUR 10.000,00
gemäß nachstehenden Bestimmungen:

3.1 Reine Vermögensschäden sind Schäden, die weder auf
einen Personen- noch einen Sachschaden zurückzuführen
sind;

3.2 Abweichend von Art. 1, Pkt. 1 ist Versicherungsfall der
Verstoß (Handlung oder Unterlassung), der den versicher-
ten Tätigkeiten entspringt und aus welchem dem Versi-

cherungsnehmer Schadenersatzverpflichtungen erwach-
sen oder erwachsen könnten;

3.3 Serienschaden: Als ein Versicherungsfall gelten auch alle
Folgen

3.3.1 eines Verstoßes;

3.3.2 mehrerer auf der derselben Ursache beruhende Ver-
stöße;

3.3.3 mehrere in zeitlichem Zusammenhang stehende und
auf gleichartige Ursachen beruhende Verstöße,
wenn zwischen diesen Ursachen ein rechtlicher,
technischer oder wirtschaftlicher Zusammenhang be-
steht;

Art. 2, Pkt. 2 findet sinngemäß Anwendung;

3.4 Abweichend von Art. 14, Ziffer 1 besteht nur dann Versi-
cherungsschutz, wenn der Verstoß in Österreich began-
gen wurde und sich in Österreich wirtschaftlich auswirkt;

3.5 Abweichend von Art. 2 besteht Versicherungsschutz,
wenn der Verstoß während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsschutzes begangen wurde und die Anzeige des Ver-
sicherungsfalles beim Versicherer spätestens zwei Jahre
nach Beendigung des Versicherungsvertrages einlangt;

3.5.1 Wurde ein Schaden durch Unterlassung verursacht,
so gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag
begangen, an dem die versäumte Handlung spätes-
tens hätte vorgenommen werden müssen, um den
Eintritt des Schadens abzuwenden.

3.6 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Schäden
durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße
beim Zahlungsakt, durch Veruntreuung, durch Verlust
oder Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren und
Wertsachen, sowie durch Überschreitung von Kosten-
voranschlägen und Krediten.

Ziffer 5
Welche Personen sind mitversichert?

1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf gleichartige Scha-
denersatzverpflichtungen

1.1 des mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Ehegatten, des eingetragenen Part-
ners, des verschieden- oder gleichgeschlechtlichen Le-
bensgefährten;

1.2 der minderjährigen Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege-
und Stiefkinder) des Versicherungsnehmers, seines mit-
versicherten Ehegatten oder des eingetragenen Partners,
des verschieden- oder gleichgeschlechtlichen Lebensge-
fährten; diese Kinder bleiben darüber hinaus bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres mitversichert, sofern
und solange sie über keinen eigenen Haushalt verfügen
(als "kein eigener Haushalt" gilt nur ein Zimmer in Studen-
ten- oder Lehrlingsheimen, oder auch ein Untermietzim-
mer);

1.3 von Personen, die für den Versicherungsnehmer aus ei-
nem Arbeitsvertrag häusliche Arbeiten oder gefälligkeits-
halber häusliche Arbeiten verrichten, in dieser Ei-
genschaft.

Ausgeschlossen sind Personenschäden, bei welchen es
sich um Arbeitsunfälle bzw. Berufskrankheiten im Sinne
der Sozialversicherungsgesetze unter Arbeitnehmern des
Versicherungsnehmers handelt.
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Kein Versicherungsschutz besteht für Personen, die Tätig-
keiten in Ausübung ihres Berufes oder Gewerbes im ver-
sicherten Haushalt vornehmen.

Ziffer 6
Was gilt bei Änderung des versicherten Risikos?

1. Wird eine Erhöhung des versicherten Risikos durch Änderung
oder Neuschaffung von Rechtsnormen bewirkt, so kann der
Versicherer innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der Rechts-
normen schriftlich den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.

2. Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine
Änderung der Bedingungen vorzuschlagen.

Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer in geschriebener
Form mitzuteilen und gilt als genehmigt, sofern der Versiche-
rungsnehmer nicht binnen eines Monats ab Zugang der Mittei-
lung in geschriebener Form widerspricht.

In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die
Rechtsfolgen eines unterlassenen Widerspruchs besonders hin-
zuweisen.

Die Änderung der Bedingungen wird mit dem in der Mitteilung
genannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit Ablauf der
Widerspruchsfrist.

Artikel 15
Haus und Grundbesitz

Ziffer 1
Wo gilt die Versicherung (Örtlicher Geltungsbereich)?

1. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf in Österreich einge-
tretene Versicherungsfälle.

Nicht versichert sind Schadenersatzansprüche aus Schäden,
die nach US- amerikanischem, kanadischem oder australi-
schem Recht - bei welchem Gerichtsstand auch immer - klags-
weise geltend gemacht werden.

2. Schadenersatzverpflichtungen (Regressverpflichtungen) gegen-
über dem österreichischen Sozialversicherungsträger fallen je-
doch auch dann unter Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall im Ausland eingetreten ist.

Ziffer 2
Auf welche Risken erstreckt sich der Versicherungsschutz?

1. Die Versicherung erstreckt sich nach Maßgabe des Deckungs-
umfanges dieser Bedingungen auf Schadenersatzverpflichtun-
gen

1.1 aus der Innehabung, Verwaltung, Beaufsichtigung ( aus-
genommen jedoch Tiere), Versorgung, Reinhaltung, Be-
leuchtung und Pflege der versicherten Liegenschaft ein-
schließlich der in oder auf ihr befindlichen Bauwerke und
Einrichtungen wie z.B. Aufzüge, Heizungs- und Klimaanla-
gen, Schwimmbecken, Kinderspielplätze und Gartenanla-
gen.

Ein im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der
versicherten Liegenschaft vorhandener Privatbadestrand
inklusive Bootssteg ist mitversichert;

1.2 aus der Durchführung von Abbruch-, Bau-, Reparatur- und
Grabarbeiten an der versicherten Liegenschaft, wenn die
Gesamtkosten des Bauvorhabens unter Einrechnung et-
waiger Eigenleistungen EUR 600.000,00 nicht überschrei-
ten.

Für solche Bauvorhaben sind Schadenersatzverpflichtun-
gen des Versicherungsnehmers als Bauherr mitversichert,
allerdings nur insofern als die gesetzlichen Bestimmungen
(z.B. Baustellenkoordinationsgesetz) eingehalten werden.
Es besteht kein Versicherungsschutz für Schadenersatz-
verpflichtungen, welche in ursächlichem Zusammenhang
mit der Tätigkeit als Planungs- oder Baustellenkoordinator
stehen oder standen.

1.3 aus der Fremdenbeherbergung auf der versicherten Lie-
genschaft, wenn keine behördliche Gewerbeberechtigung
erforderlich ist. Sofern der Betrieb einer behördlichen Ge-
werbeberechtigung für Fremdenbeherbergung bedarf, be-
steht kein Versicherungsschutz.

1.4 wegen Beschädigung, Vernichtung, Verlust oder Abhan-
denkommen von Müllsammelgefäßen und sonstigen auf
der versicherten Liegenschaft befindlichen Einrichtungen
der öffentlichen Müllabfuhr. Die Bestimmungen laut Art. 1,
Pkt. 2.2 sowie für Vandalismus in Abänderung Art. 4,
Pkt. 9 finden insoweit keine Anwendung.

Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Pau-
schalversicherungssumme EUR 2.500,00. In jedem Versi-
cherungsfall gilt generell ein fixer Selbstbehalt in Höhe
von EUR 100,00 vereinbart. Schäden unter EUR 100,00
fallen nicht unter die Versicherung.

1.5 aus der Innehabung und Verwendung einer Privatstraße
bis zu einem maximalen Ausmaß von 300 m, die im
Eigentum des Versicherungsnehmers oder der versicher-
ten Personen steht.

1.6 aus der Innehabung und Pflege von Waldbesitz bis zu
einem maximalen Ausmaß von 5 ha, der im Eigentum des
Versicherungsnehmers oder der versicherten Personen
steht.

1.7 aus der Schneeräumung auf der versicherten Lie-
genschaft, auch wenn diese nicht vom Versicherungsneh-
mer, sondern von einem durch ihn beauftragten Dritten
erfolgt. Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nur
insoweit, als hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz
besteht. Es bleibt dem Versicherer das Regressrecht be-
züglich der persönlichen Haftung des Verursachers unbe-
nommen.

1.8 aus der Innehabung von Außenanlagen und Zufahrtsstra-
ßen auf der versicherten Liegenschaft.

Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nur insoweit,
als hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht.
Dem Versicherer bleibt das Regressrecht gegenüber der
persönlichen Haftung des Verursachers unbenommen,
ausgenommen davon ist der Versicherungsnehmer sofern
für die Schadenersatzansprüche oder deren Abwehr ent-
sprechend den AHVB/EHVB Deckung besteht.

Ziffer 3
Wie ist der Versicherungsschutz bei Sachschäden durch Um-
weltstörung geregelt?

Für Schadenersatzverpflichtungen aus Sachschäden durch Umwelt-
störung - einschließlich des Schadens an Erdreich oder Gewässern -
besteht Versicherungsschutz nach Maßgabe angeführter Bedingun-
gen:

1. Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von
Luft, Erdreich oder Gewässern durch Immissionen.

2. Versicherungsschutz für Sachschäden durch Umweltstörung -
einschließlich des Schadens an Erdreich oder Gewässern -
besteht, wenn die Umweltstörung durch einen einzelnen, plötz-
lich eingetretenen, unvorhergesehenen Vorfall ausgelöst wird,
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welcher vom ordnungsgemäßen, störungsfreien Betriebsge-
schehen abweicht.

Somit besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn
nur durch mehrere in der Wirkung gleichartige Vorfälle (wie
Verkleckern, Verdunsten) eine Umweltstörung, die bei einzelnen
Vorfällen dieser Art nicht eingetreten wäre, ausgelöst wird.

Art. 4, Pkt. 11 findet keine Anwendung.

Dem Versicherer bleibt das Regressrecht gegenüber der per-
sönlichen Haftung des Verursachers unbenommen, ausgenom-
men davon ist der Versicherungsnehmer sofern für die Scha-
denersatzansprüche oder deren Abwehr entsprechend den
AHVB/EHVB Deckung besteht.

3. Besondere Regelungen für den Versicherungsschutz gemäß
Pkt. 2

3.1 Versicherungsfall

3.1.1 Versicherungsfall ist abweichend von Art. 1, Pkt. 1
die erste nachprüfbare Feststellung einer Umweltstö-
rung, aus welcher dem Versicherungsnehmer Scha-
denersatzverpflichtungen erwachsen oder erwachsen
könnten;

3.1.2 Serienschaden Abweichend von Art. 1, Pkt. 1.2 gilt
die Feststellung mehrerer durch denselben Vorfall
ausgelöster Umweltstörungen als ein Versicherungs-
fall. Ferner gelten als ein Versicherungsfall Feststel-
lungen von Umweltstörungen, die durch gleichartige
in zeitlichem Zusammenhang stehende Vorfälle aus-
gelöst werden, wenn zwischen diesen Vorfällen ein
rechtlicher, wirtschaftlicher oder technischer Zusam-
menhang besteht.

3.2 Örtlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht, in Erweiterung von Art. 15,
Ziffer 1 auch dann, wenn die schädigenden Folgen der
Umweltstörung durch einen Vorfall in Österreich ausgelöst
und aufgrund der grenznahen Lage der versicherten Lie-
genschaft im angrenzenden Ausland eingetreten sind.

Die Einschränkung nach Art. 15, Ziffer 1, Pkt. 1, 2. Satz
findet Anwendung.

3.3 Zeitlicher Geltungsbereich

Abweichend von Art. 2 erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf eine Umweltstörung, die während der Wirk-
samkeit des Versicherungsschutzes oder spätestens zwei
Jahre danach festgestellt wird (Pkt. 3.1). Der Vorfall muss
sich während der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes
ereignen.

Eine Umweltstörung, die zwar während der Wirksamkeit
des Versicherungsschutzes festgestellt wird, die aber auf
einen Vorfall vor Abschluss des Versicherungsvertrages
zurückzuführen ist, ist nur dann versichert, wenn sich
dieser Vorfall innerhalb von zwei Jahren vor Abschluss
des Versicherungsvertrages ereignet hat und dem Versi-
cherungsnehmer oder dem Versicherten bis zum Ab-
schluss des Versicherungsvertrages der Vorfall oder die
Umweltstörung nicht bekannt war und auch nicht bekannt
sein konnte.

Art. 2, Pkt. 2 findet sinngemäß Anwendung.

3.4 Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

3.4.1 die für ihn maßgeblichen einschlägigen Gesetze,
Verordnungen, behördlichen Vorschriften und Aufla-
gen, die einschlägigen Ö-Normen und die Richtlinien
des Österreichischen Wasserwirtschaftsverbandes
einzuhalten;

3.4.2 umweltgefährdende Anlagen und sonstige umweltge-
fährdende Einrichtungen fachmännisch zu warten
oder warten zu lassen. Notwendige Reparaturen und
Wartungsarbeiten sind unverzüglich auszuführen.

Mindestens alle fünf Jahre - sofern nicht gesetzlich
oder behördlich eine kürzere Frist vorgeschrieben ist
- müssen diese Anlagen und Einrichtungen durch
Fachleute überprüft werden. Diese Frist beginnt un-
geachtet des Beginnes des Versicherungsschutzes
mit Inbetriebnahme der Anlage oder deren letzter
Überprüfung.

Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer eine
dieser Obliegenheiten verletzt, wird Leistungsfreiheit
vereinbart. Die Voraussetzungen und Begrenzungen
der Leistungsfreiheit sind gesetzlich geregelt (siehe
§ 6 VersVG im Anhang).

3.5 Versicherungssumme

- Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der
Pauschalversicherungssumme EUR 500.000,00.

- Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, die durch
das Ausheben, Verbringen und Entsorgen des ver-
unreinigten Erdreiches und/oder verunreinigten Ge-
bäudeteilen auf der Liegenschaft des Versicherungs-
nehmers auf Grund eines Sachschaden durch Um-
weltstörung entstehen.

Die Versicherungssumme beträgt dafür im Rahmen
der Pauschalversicherungssumme EUR 40.000,00.

Aufwendungen zur Wiederherstellung von Lie-
genschafts- und Gebäudeteilen sind nicht versichert.

3.6 Selbstbehalt

Der Selbstbehalt des Versicherungsnehmers beträgt in
jedem Versicherungsfall 10% des Schadens, der Kosten
und/oder Zinsen gemäß Art. 3, Pkt. 5, höchstens
EUR 2.000,00.

Für Entsorgungskosten aufgrund von Umweltschäden ist
eine weitere Selbstbeteiligung von 10%, höchstens
EUR 2.000,00 an den Entsorgungskosten vereinbart.

3.7 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz

3.7.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Abwasserreini-
gungsanlagen und Kläranlagen jeder Art, Mülltren-
nungs-, Abfallbehandlungs- und Beseitigungsanlagen
jeder Art sowie Recyclinganlagen aller Art, weiters
für Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen so-
wie für die Endlagerung (Deponierung) von Abfällen
jeder Art.

3.7.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schadener-
satzverpflichtungen auf Grund eines Sachschaden
durch Umweltstörung, der in ursächlichem Zusam-
menhang mit einem im versicherten Gebäude und/o-
der auf der versicherten Liegenschaft befindlichen
Betrieb, insbesondere gilt dies für Lagerung und/o-
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der Leitung und/oder Verwendung von Mineralölpro-
dukten und/oder Chemikalien aller Art, steht.

Ziffer 4
Wer ist mitversichert?

2. Mitversichert nach Maßgabe des Art. 15, Ziffer 2 und 3 sind
Schadenersatzverpflichtungen

2.1 des Hauseigentümers und -besitzers;

2.2 des Hausverwalters und Hausbesorgers;

2.3 jener Personen, die im Auftrag des Versicherungsnehmers
für ihn handeln, sofern diese Tätigkeit nicht in Ausübung
ihres Berufes oder Gewerbes erfolgt. Ortsübliche Nach-
barschafshilfe gilt als mitversichert. Sofern diese Tätigkeit
über das ortsübliche Ausmaß der Nachbarschaftshilfe hin-
ausgeht, besteht kein Versicherungsschutz.

2.4 jener Personen, die infolge Fruchtnießung, Insolvenz oder
Insolvenzverwaltung anstelle des Versicherungsnehmers
treten.

Ausgeschlossen bleiben Personenschäden, bei welchen es sich
um Arbeitsunfälle bzw. Berufskrankheiten im Sinne der Sozial-
versicherungsgesetze unter gleichgestellten, beauftragten Per-
sonen gemäß Art. 15, Ziffer 4, Pkt. 2.1 bis 2.4 handelt.

3. Bei Schäden durch Witterungsniederschläge an Tapeten, Zim-
mermalereien, Zierstuckaturen, Wandverkleidungen, Fußböden,
Strom-, Fernsprech- oder anderen Leitungen und an sonstigem
Zubehör des Hauses in vermieteten Wohn- und Geschäftsräum-
lichkeiten - ausgenommen an Fenstern und Türen der Au-
ßenseite des Gebäudes - leistet der Versicherer, abweichend
von Art. 1 dieser Bedingungen, Ersatz, auch wenn eine Haftung
des Vermieters gegenüber dem Mieter nicht gegeben ist. Der
Ersatz umfasst die Kosten der Wiederherstellungsarbeiten, so-
weit es sich nicht um Erhaltungskosten handelt, die der Vermie-
ter gesetzlich zu tragen hat.

Entstehen die genannten Schäden durch Überschwemmungen,
Grundwasser oder im Zusammenhang mit Erdbeben, so leistet
der Versicherer nur nach Maßgabe des Art. 1 dieser Bedingun-
gen, soweit eine Haftung des Vermieters gegenüber dem Mieter
gegeben ist.

Ziffer 5
Was gilt bei Änderung des versicherten Risikos?

1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versi-
cherten Risikos.

2. Wird eine Erhöhung des versicherten Risikos durch Änderung
oder Neuschaffung von Rechtsnormen bewirkt, so kann der
Versicherer innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der Rechts-
normen schriftlich den Versicherungsvertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.

3. Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine
Änderung der Bedingungen vorzuschlagen.

Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer in geschriebener
Form mitzuteilen und gilt als genehmigt, sofern der Versiche-
rungsnehmer nicht binnen eines Monats ab Zugang der Mittei-
lung in geschriebener Form widerspricht.

In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die
Rechtsfolgen eines unterlassenen Widerspruchs besonders hin-
zuweisen.

Die Änderung der Bedingungen wird mit dem in der Mitteilung
genannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit Ablauf der
Widerspruchsfrist.
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Anhang (Wiedergabe der in den AHVB/EHVB erwähnten Bestimmungen der Gesetze)

Auszug aus dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VersVG), BGBl 1959/2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 12/2013

Auszug aus dem Bundesgesetz vom 8. März 1979 mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden (Konsumenten-
schutzgesetz - KSchG) BGBl 140/1979 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 100/2011

Versicherungsvertragsgesetz
§ 6

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit,
die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge
nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzuse-
hen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines
Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn,
dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.

Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann
er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und
Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfrei-
heit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbar-
te hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen
Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu
sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss
auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben,
tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich
verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung
einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unab-
hängig von der Anwendbarkeit des Abs 1a - zu erfüllen ist, so
kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit
nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss
auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die
Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungs-
pflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf
die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststel-
lung oder dem Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tung Einfluss gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist
unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Ver-
sicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder
eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit
mitgeteilt wird.

§ 16
(1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluß des Vertrages

alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich
sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Ent-

schluß des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den
vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluß aus-
zuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrück-
lich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als
erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen
Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versi-
cherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzo-
gen hat.

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlossen,
wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer
einen Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann die-
ser vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige
vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist.

§ 17
(1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten,

wenn über einen erheblich Umstand eine unrichtige Anzeige
gemacht worden ist.

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem
Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden
des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18
Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand von
vom Versicherer in geschriebener Form gestellter Fragen anzuzei-
gen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines
Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und genau umschrieben
gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktre-
ten.

§ 19
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertre-
ter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommt für das Rück-
trittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des
Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, daß die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschul-
den unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder
dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§ 20
(1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist

beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklä-
ren. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit dieses Bundesgesetz
nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide
Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Emp-
fanges an zu verzinsen.

§ 21
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetre-
ten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl beste-
hen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht
verletzt ist, keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder
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soweit er keinen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versiche-
rers gehabt hat.

§ 22
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.

§ 38
(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen

nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der
Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versi-
cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag
an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintrittes des
Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs 1 noch
nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an
der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden
verhindert war.

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs 1 und 2
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs 1 und 2 nicht aus.

§ 39
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der

Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen be-
stimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der ei-
genhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzuge-
ben, die nach Abs 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden
sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschrif-
ten, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zah-
lung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versiche-
rungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschul-
den verhindert war.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist.
Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit
der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer
bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die
Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder,
falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist
die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits
eingetreten ist.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a
Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der
Jahresprämie, höchstens aber mit EUR 60,00 im Verzug, so tritt eine
im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers
nicht ein.

§ 40
Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode
oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die Prä-
mie nur für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht

Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Die Möglichkeit für den
Versicherer, sich für diesen Fall die Zahlung einer angemessenen
Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) auszubedingen (§ 1336
ABGB), bleibt unberührt.

§ 68
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-

rung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte
erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

§ 91
Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht rechtzeiti-
gen Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist
mindestens einen Monat betragen.

§ 158
(1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer

seine Verpflichtung zur Leistung der Entschädigung dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die Leistung der
fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt,
das Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung
erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreit
kommen zu lassen.

(2) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der Aner-
kennung der Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der
Entschädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft des im
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zulässig.

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat
einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen
späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen.

Signatur- und Vertrauensdienstegesetz
§ 4

(1) Eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt das rechtliche
Erfordernis der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB. An-
dere gesetzliche Formerfordernisse, insbesondere solche, die
die Beiziehung eines Notars oder eines Rechtsanwalts vorse-
hen, sowie vertragliche Vereinbarungen über die Form bleiben
unberührt.

(2) Letztwillige Verfügungen können in elektronischer Form nicht
wirksam errichtet werden. Folgende Willenserklärungen können
nur dann in elektronischer Form wirksam abgefasst werden,
wenn das Dokument über die Erklärung die Bestätigung eines
Notars oder eines Rechtsanwalts enthält, dass er den Signator
über die Rechtsfolgen seiner Signatur aufgeklärt hat:
1. Willenserklärungen des Familien- und Erbrechts, die an

die Schriftform oder ein strengeres Formerfordernis ge-
bunden sind;

2. eine Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB), die von
Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen
oder beruflichen Tätigkeit abgegeben wird.

(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern und Verbrau-
chern sind Vertragsbestimmungen, nach denen eine qualifizierte
elektronische Signatur nicht das rechtliche Erfordernis der
Schriftlichkeit erfüllt, für Anzeigen oder Erklärungen, die vom
Verbraucher dem Unternehmer oder einem Dritten abgegeben
werden, nicht verbindlich, es sei denn, der Unternehmer be-
weist, dass die Vertragsbestimmungen im Einzelnen ausgehan-
delt worden sind oder mit dem Verbraucher eine andere ver-
gleichbar einfach verwendbare Art der elektronischen Authentifi-
zierung vereinbart wurde.


